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Auf ähnliche Art kann der Holzcylinder zur Auf-
nähme der Grundbindung eines nach Art der Fig. 9

gemusterten Stoffes dienen.* Diese Grundbindung kann
beliebig in Bezug auf den Effekt, mit welchem das
Papierdessin zu versehen ist, abgeändert werden, ohne
dass letzteres umgeschlagen werden muss. In beiden
Fällen wird an Lohn für Dessinschlagen gespart.

Sä

Afg. p

Eine abwechselnde Arbeit für diesen Zwei-
cylinder ist dort am Platze, wo es darauf ankommt,
an einem verhältnismässig glatten Grund, bei welchem
eher die Länge gemessen, als eine bestimmte Schuss-
zahl eingetragen werden muss, eine façonnierte Quer-
bordüre anzuschliessen ; der Grund wird durch den
Holzcylinder hervorgerufen, seine Länge zwischen den
Querbordüren durch ein Messband oder besser durch
eine Uhr, welche bei Schluss des Grundes den Stuhl
abzustellen hat, kontrolliert und die Schluss- und An-
fangs-Bordüren werden mit ihrem Zwischenstück durch
das Papier gewebt, dessen letzter Schuss vermittelst
einer Schwinge ebenfalls das Abstellen des Stuhles be-

werkstelligt, damit der Holzcylinder wieder in Funk-
tion gebracht werden kann.

Hierfür ist eine Um schal t Vorrichtung der
beiden Cylinder von Hand vorgesehen, welche auf
speziellen Wunsch geliefert wird und so berechnet ist,
dass mit dem ersten Handgriff nur der Papiercylinder,
mit dem zweiten beide und mit dem dritten nur der
Holzcylinder tbätig sind.

Verteilt man die Arbeit, wie eben angedeutet, auf
die beiden Cylinder, so wird zwar am Dessinschlagen
Zeit und Lohn gespart, jedoch durch das häufige Ab-
stellen des Stuhles die Lieferung etwas beeinträchtigt,
so dass man, so lange dies Umschalten nicht auf au-
tomatischem Wege erhältlieh ist, bis zu Ausnahmefällen
besser tut, die ganze Länge des Bordürengewebes
Schuss um Schuss auf das Papier zu lochen, umsomehr
letzteres infolge des zweischüssigen Cylinderanschlages
auch bei den grösston Längen nicht umständlich wird.

Diese Regeln haben hauptsächlich für die Seiden-
weberei Geltung. In der Fabrikation der baumwolle-
nen Servietten und Handtücher ist das Abstellen des
Stuhles schon deshalb notwendig, weil zur Erhöhung

* Erzeugt auf Papierdessinratière mit Halbjacquardgeschirr.

der Stuhlgeschwindigkeit bunte Servietten auf ein-
schiffligen Stühlen hergestellt werden, so dass bei Be-
ginn und Schluss der Bordüren so wie so die Farbe
von Hand ausgewechselt werden muss. Grosse Papier-
längen werden in Drahtkörben aufgenommen oder
durch Walzengang gespannt gehalten.

Sollen ausnahmsweise drei Bindungen mit Hand-
umschaltung auf dieser Maschine gewebt werden, so
kann der Holzcylinder für zwei Bindungen dienen, in-
dem die eine auf die ungeraden Kartenstäbe und die
zweite auf die geraden angeordnet werden und der
Cylinder um je 2/8 schaltet.

Bei einfach gemusterten Geweben wird das Papier
ausser Betrieb gesetzt und der Holzcylinder verwendet.
Andernfalls sind kurze Rapporte mehrere Mal zu
schlagen, damit das Papier den Cylinder umfassen
kann.

Das hier verwendete Papier ist ein eigenes Prä-
parat, welches sich gegen die Einflüsse des Temperatur-
wechseis neutral verhält und mit einer, neuerdings
noch verdickten, RandVerstärkung versehen ist, in
welche die Eichel-Löcher geschlagen sind. Es ist stär-
ker als das Verdolsche, und sein Stich, der Teilung
der Schaftmaschine entsprechend, bedeutend gröber,
was für grössere Haltbarkeit bürgt. Man schätzt die
Dauer eines 1 Meter langen Papierstreifens durch-
schnittlich auf zwei Monate; dieselbe kann beträchtlich
erhöht werden, wenn die Warzen in alle Warzenlöcher
abwechselnd in Eingriff kommen, die Maschine keinen
starken Vibrationen ausgesetzt ist und hauptsächlich
die untere Welle am Angriffspunkt des Antriebexeon-
ters schön rund und stossfrei dreht. Für ganz kurze
Schussrapporte ist eine besonders starke Qualität Pa-
pier vorgesehen. Die Anschaffungskosten dieses Dessin-
papiers sind äusserst gering und erreichen je nach
seiner Stärke 15—25 Cts. pro Meter. Ein Meter Pa-
pier enthält 383 Schuss. (Schluss folgt.)

Der Einfluss des iercerisierungs-Verfahrens
auf die BaumwolMnduatrie.

Hierüber wird dem „B.C." Folgendes mitgeteilt:
Wohl selten hat eine Erfindung, oder wenn wir es

so nennen dürfen, die Entdeckung eines Veredlungsver-
fahrens sich von grösserer Tragweite für einen Artikel
erwiesen, als die M e r c e r i s i e r u ng der Baumwolle.
Diese Gianzgewinnung eines an sieh matten Rohstoffes
war geradezu epochemachend und wird nach dem bisheri-
gen Stande zu urteilen in ihrer Weiterentwicklung noch
manche Umwälzung hervorrufen.

Hat man die mercerisierte Baumwolle im Anfange
nur zu Einsehlagzwecken und Schusseffekten als söge-
nannte Stickschussdessins verwandt, so ist man in der
Stofffabrikation auch nach und nach dazu Ubergegaugen,
sie als Kette zu verarbeiten und hat auch damit einen
ungeahnten Erfolg erzielt. Namentlich die Krawatten-
st off-Fabrik hat sich diese neue Errungenschaft zu
Nutze gemacht und manche seidene Kravatte besteht in
ihren glänzenden Effekten zumeist aus mercerisierter

i Baumwolle;
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Aber auch für andere Industrien hat sieh dieses in
gewissem Sinne neue Material als von hervorragendem
Interesse erwiesen und der Verbrauch für Damenklei*
derstoffc in den sächsischen Fabriken für Tricotagen,
Unterkleider, Strümpfe, Handschuhe und für die Band-
fabrikation wird von täglich grösserer Bedeutung.
Auch zu Stickgarnen für Handarbeiten, wofür man
früher nur Stekseide gebrauchte, wird jetzt mercerisiertes
Garn in gröbern Nummern gebraucht.

Dass diese vielfache Anwendung den Konsum der
Rohbaumwolle ganz erheblich steigern musste, liegt auf
der Hand. Diese Steigerung findet denn auch in den

Preisen des Rohbaumwollenmarktes ihren Aus-
druck und zwar speziell für ägyptische Baum-
wolle.

Es eignet sich nämlich nicht jedes Rohmaterial zum
Mercerisieren und das amerikanische kommt beispielsweise

gar nicht in Betracht. Es liegt dieses an der grösseren
oder geringeren Länge des sogenannten Stappels, d. h.

der Faser der Baumwolle. Je länger dieselbe ist, um so

grösser und leichter ist die Glanzentwickluug und da ge-
rade die ägyptische Baumwolle sich durch eine lauge
Faser auszeichnet, wirft sich die ganze Nachfrage auf
dieses Produkt. Es hat das zur Folge gehabt, dass der
ägyptische Markt dem Konsum kaum noch genügende
Deckung bietet, so dass die Preise seit 3 — 4 Jahren
unaufhaltsam in die Höhe gingen. 40er zweifach kostete
beispielsweise 18H6/97 lO'/s Pence pro englisch Pfund,
der Preis ist heute 14'/2 Pence und war sogar im Jahre
1900 bis auf 18'/2 Pence gestiegen. Letztere Notierung
basierte aber mehr auf ungesunder Spekulation, wogegen
die jetzigen Preise dem Konsum entsprechen und eher
noch eine mässige Höherentwicklung als einen Rückgang
voraussehen lassen. Bei der augenblicklichen Geschäfts-
läge braucht man 15'/2 Pence für 40er Garn nicht zu
hoch zu erachten, zumal noch in den letzten Wochen
ganz bedeutende Quantitäten zu Mercerisierungszwecken
aufgekauft wurden. Auch die deutschen Baumwoll-
Spinnereien sind von der Mercerisierung günstig be-
einflusst und sind durchgehends besser beschäftigt als in
den Vorjahren, zumal sie auch durch neue Erfahrungen
in der Bearbeitung des Garnes ihre Leistungsfähigkeit
erhöht haben. So ist diese neue Industrie, die heute
schon in ungeahnter Weise florieit, geeignet, auf eine
ganze Reihe von Branchen belebend und fördernd zu
wirken und ganz besonders werden die Baumwollprodu-
zenten ihr immer grössere Aufmerksamkeit schenken.
Schade ist es nur, dass auch hier schon wieder einzelne
Mercerisierungsanstalten mit Schleuderpreisen auftreten,
was um so unverständlicher ist, als die Produktion bis
auf weiteres den Konsum noch nicht deckt und alle Aus-
sieht auf gesteigerte Nachfrage vorhanden ist. Die mer-
cerisierte Baumwolle weist auch noch eine um 20—25
stärkere Haltbarkeit als das unbehandelte Garn auf, ein
Vorteil, der ihrer Verwendung immer weitere Kreise zu-
führen wird.

Lohnzahlung und Bussenwesen.
Am 1. Januar 1903 ist das Bundesgesetz be-

treffend Lohnzahlung und Bussenwesen bei
den nach dem Bundesgesetze vom 26. April 1887

haftpflichtigen Unternehmungen (vom 26. Juni
1902) in Kraft getreten.

Die Bestimmungen des neuen Gesetzes lauten folgen-
dermassen :

Art. 1. Auf die dem Bundesgesetze vom 26. April
1887, betreffend die Ausdehnung der Haftpflicht und die
Ergänzung des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1881, unter-
stellten Unternehmungen finden die Vorschriften von Art.
10* und 7* des Bundesgesetzes vom 23. März 1877 betr.
die Arbeit in den Fabriken, in folgender Weise Anwen-
dung :

a) Die Inhaber der genannten Unternehmungen sind
verpflichtet, die Arbeiter spätestens alle zwei Wochen in
bar und in gesetzlichen Münzsorten auszuzahlen.

Durch besondere vorgehende Verständigung zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann auch monatliche Aus-
Zahlung festgesetzt werden.

Am Zahltage darf nicht mehr als der Lohn für
6 Tage ansstehen bleiben.

Bei Akkordarbeit werden die Zahlungsverhältnisse
gegenseitiger vorgehender Vereinbarung überlassen, jedoch
hat die Auszahlung spätestens am ersten Zahltag nach

Vollendung der Arbeit zu erfolgen.
Für Arbeiten, die mehr als zwölf Tage Arbeitszeit

beanspruchen, hat der Arbeiter das Recht auf eine den

geleisteten Arbeiten entsprechende Abschlagszahlung am
Zahltag.

b) Bussen dürfen nur auf Grund eines genehmigten
Reglementes gefällt werden.

Dieselben sollen unter keinen Umständen die Hälfte
des Taglohnes des Gebüssten übersteigen und sind im
Interesse der Arbeiter, namentlich für Unterstützungskassen,
zu verwenden.

Lohnabzüge für mangelhafte Arbeit oder verdorbene
Stoffe fallen nicht unter den Begriff „Bussen".

Art. 2. Streitigkeiten über die Art der Lohnzahlung,
über Lohnabzüge und Uber die Erhebung und Verwendung
von Bussen entscheidet der zuständige Richter.

* Alt. 10 des Fabrikgesetzes: Die Fabrikbesitzer sind
verpflichtet, die Arbeiter spätestens alle zwei Wochen in bar, in
gesetzlichen Münzsorten und in der Fabrik selbst auszuzahlen.

Durch besondere Verständigung zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, oder durch die Fabrikordnung kann auch monatliche
Auszahlung festgesetzt werden.

Am Zahltage darf nicht mehr als der letzte Wochenlohn aus-
stehen bleiben. Bei Arbeiten auf Stück werden die Zahlungsver-
hältnisse zwischen den Beteiligten bis zur Vollendung des Stückes
ihrer gegenseitigen Vereinbarung überlassen.

Ohne gegenseitiges Einverständnis dürfen keine Lohnbeireffnisse
zu Spezialzwecken zurückbehalten werden.

Art. 7 des Fabrik g esetzes: Der Fabrikbesitzer ist ver-
pflichtet, über die gesamte Arbeitsordnung, die Fabrikpolizei, die
Bedingungen des Ein- und Austritts und die Ausbezahlung des
Lohnes eine Fabrikordnung zu erlassen.

Wenn in einer Fabrikordnung Bussen angedroht werden, so
dürfen dieselben d'e Hälfte des Taglohnes des Gebüssten nicht
Ubersteigen.

Die verhängten Bussen sind im Interesse der Arbeiter, nament-
lieh für Unterslützungskassen zu verwenden.

Lohnabzüge für mangelhafte Arbeit oder verdorbene Stoffe fallen
nicht unter den Begriff »Bussen«.

Die Fabrikbesitzer sollen im weitern auch wachen über die

guten Sitten und den öffentlichen Anstand unter den Arbeitern und
Arbeiterinnen in der Anstalt..
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